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12 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 
Bebauungsplan M 423 „Oberstraße / Bahnstraße / Karl-Theodor-Straße / 
Wallstraße“ 
Bebauungsplan wird aufgestellt 
 
Der Rat der Stadt Ratingen hat in seiner Sitzung am 22.02.2022 gemäß § 2 Absatz 1 
BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB die Aufstellung eines Bebauungsplanes be-
schlossen. Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung M 423 „Oberstraße / Bahnstra-
ße / Karl-Theodor-Straße / Wallstraße“.  
 
Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Ratingen, in der Flur 38 und beinhaltet folgende 
Flurstücke: 
 
142, 143, 418, 419, 163, 168, 172, 165, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 349, 139, 269, 
268, 337, 338, 106, 107, 409 und 410; 
 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der beiliegenden Übersichtskarte mit 
einer schwarzen, unterbrochenen Balkenlinie gekennzeichnet und grau hinterlegt. 
 
Hinweis Umweltprüfung  
 
Da das Planverfahren gemäß § 13 a Abs. 2 BauGB – beschleunigtes Verfahren – er-
folgt und es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß §13a Abs. 1 
Nummer 1 BauGB handelt, wird gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von der Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, 
von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Infor-
mationen verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 
Satz 3 BauGB und § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. Der § 4 c BauGB – Überwachung 
erheblicher Umweltauswirkungen – Monitoring – ist nicht anzuwenden. 
 

 
BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 

 
Die vorstehende vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 22.02.2022 be-
schlossene Aufstellung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 2 Absatz 1 BauGB 
öffentlich bekannt gemacht.  
 
 
Die Form der öffentlichen Bekanntmachung im Sinne des § 7 Absatz 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 der Haupt-
satzung der Stadt Ratingen wie folgt festgelegt: Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Ratingen. 
 
 
Ratingen, den 24.02.2022   
 
 
 
Pesch 
Bürgermeister 
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